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80. Europäisches Kulturabkommen.
8 1 . Übereinkommen (Nr. 105) über die Abschaffung der Zwangsarbeit.

7 5 . Verordnung des Bundesministeriums für
Handel und Wiederaufbau vom 18. Feber
1958 über gewerberechtliche Begünstigungen
für Absolventen der Abteilungen Mode,
Leder und Modisten der Modeschule der

Stadt Wien.

Auf Grund des § 14 a der Gewerbeordnung
wird im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Unterricht verordnet :

§ 1. (1) Das Zeugnis über den mit Erfolg zu-
rückgelegten Besuch der Abteilung M o d e der
mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
Modeschule der Stadt Wien in Wien, XII.,
Schloß Hetzendorf, ersetzt den gemäß § 14 Abs. 2
Z. 1 der Gewerbeordnung erforderlichen Nach-
weis der ordnungsmäßigen Beendigung des Lehr-
verhältnisses im Gewerbe der D a m e n k l e i -
d e r m a c h e r ( § l b Abs. 2 Z. 44 der Ge-
werbeordnung).

(2) Dem im Abs. 1 angeführten Zeugnis ist
folgende Klausel beizufügen:

„Dieses Zeugnis ersetzt auf Grund des § 1
Abs. 1 der Verordnung vom 18. Feber 1958,
BGBl. Nr . 75, den Nachweis der ordnungs-
mäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses (Ge-
sellenbrief) im Gewerbe der Damenkleider-
macher."

§ 2. (1) Das Zeugnis über den mit Erfolg zu-
rückgelegten Besuch der Abteilung L e d e r der
im § 1 Abs. 1 genannten Schule ersetzt den ge-
mäß § 14 Abs. 2 Z. 1 der Gewerbeordnung er-
forderlichen Nachweis der ordnungsmäßigen Be-
endigung des Lehrverhältnisses im Gewerbe der
L e d e r g a l a n t e r i e w a r e n e r z e u g e r und
T a s c h n e r (§ 1 b Abs. 2 Z. 35 der Gewerbe-
ordnung); das Zeugnis der Abteilung M o d i -
s t e n ersetzt den Nachweis der ordnungsmä-

ßigen Beendigung des Lehrverhältnisses im Ge-
werbe der M o d i s t e n (§ l b Abs. 2 Z. 51
der Gewerbeordnung).

(2) Für Personen, die ein im Abs. 1 genanntes
Zeugnis besitzen, vermindert sich die Dauer der
gemäß § 14 Abs. 2 Z. 2 der Gewerbeordnung er-
forderlichen Verwendung als Gehilfe auf ein
Jahr.

(3) Den im Abs. 1 angeführten Zeugnissen ist
folgende Klausel beizufügen:

„Dieses Zeugnis ersetzt auf Grund des § 2
Abs. 1 der Verordnung vom 18. Feber 1958,
BGBl. Nr. 75, den Nachweis der ordnungs-
mäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses (Ge-
sellenbrief) im Gewerbe der und
berechtigt auf Grund des § 2 Abs. 2 dieser Ver-
ordnung bei Erfüllung der allgemeinen gesetz-
lichen Voraussetzungen und bei gleichzeitigem
Nachweis einer einjährigen Verwendung als Ge-
hilfe oder als Fabriksarbeiter zur Zulassung zur
Meisterprüfung für dieses Gewerbe."

Bock

7 6 . Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 8. April 1958, betreffend die
Festsetzung des Zeitpunktes der Anwendung

des Zolles der Tarifnummer 27 (Mais).

Auf Grund der Fußnote zur Tarifnummer 27
der Anlage des Bundesgesetzes vom 9. April 1954,
BGBl. Nr. 86, betreffend Änderungen des Zoll-
tarifes (2. Novelle zum Zolltarifgesetz), wird als
Zeitpunkt der Anwendung des Zolles der Tarif-
nummer 27 (Mais) über Antrag des Bundesmini-
steriums für Land- und Forstwirtschaft der
21. April 1958 festgesetzt.

Kamitz

16 51



880 22. Stück — Ausgegeben am 17. April 1958 — Nr. 77 bis 80

77. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 26. März 1958 über den Beitritt der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
zum Übereinkommen zur Errichtung der
Pflanzenschutzorganisation für Europa und
den Mittelmeerraum vom 18. April 1951.

Nach einer Mitteilung der Französischen Bot-
schaft in Wien hat die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken ihre Beitrittsurkunde zum
Übereinkommen zur Errichtung der Pflanzen-
schutzorganisation für Europa und den Mittel-
meerraum vom 18. April 1951, BGBl. Nr. 45/
1957, am 15. Juni 1957 bei der Regierung der
Französischen Republik hinterlegt.

Raab

78. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 26. März 1958 über die Ratifikation des
Multilateralen Abkommens über die kom-
merziellen Rechte im nichtplanmäßigen Luft-

verkehr in Europa durch weitere Staaten.

Gemäß Mitteilungen des Generalsekretärs der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)
haben seit der Kundmachung vom 13. Dezember
1957, BGBl. Nr. 291/1957, folgende weitere
Staaten ihre Ratifikationsurkunden zum Multi-
lateralen Abkommen über die kommerziellen
Rechte im nichtplanmäßigen Luftverkehr in

Europa, BGBl. Nr. 163/1957, bei der Internatio-
nalen Zivilluftfahrtorganisation hinterlegt:

Staat
Zeitpunkt der Hinterlegung

der Ratifikationsurkunde

Dänemark 12. September 1957
Finnland 6. November 1957
Niederlande 20. Jänner 1958.

Raab

79. Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 8. April 1958, betreffend die Berichti-
gung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt.

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes
vom 7. Dezember 1920, BGBl. Nr. 33, über
das Bundesgesetzblatt wird kundgemacht:

1. Die Verordnung der Bundesregierung vom
8. Mai 1956, BGBl. Nr. 102, mit der die Dienst-
ordnung für die Vertragsangestellten der Öster-
reichischen Bundesforste geändert wird, ist wie
folgt zu berichtigen:

Im Art. II Z. 3 hat es im Gehaltsschema in
der Verwendungsgruppe A bei Gehaltsstufe 4
statt „3210" richtig „3200" zu lauten.

2. Im 17. Stück des Bundesgesetzblattes für die
Republik Österreich, Jahrgang 1958, hat die
Seitenzahl „883" richtig „583" zu lauten.

Raab

80.

Der Bundespräsident erklärt das am 19. Dezember 1954 in Paris abgeschlossene Europäische
Kulturalbkommen, welches folgendermaßen lautet:

(Übersetzung.)

Europäisches
Kulturabkommen

DIE UNTERZEICHNETEN
REGIERUNGEN der Mitglie-
der des Europarates,

IN DER ERWÄGUNG, daß
der Europarat die Herstellung
einer engeren Verbindung zwi-
schen seinen Mitgliedern zur
Aufgabe hat, insbesondere um
die Ideale und Grundsätze, die
ihr gemeinsames Erbe bilden,
zu wahren und zu fördern;
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IN DER ERWÄGUNG, daß
ein besseres gegenseitiges Ver-
ständnis zwischen den europä-
ischen Völkern es ermöglichen
würde, diesem Ziel näher zu
kommen;

IN DER ERWÄGUNG, daß
es deshalb wünschenswert ist,
nicht nur zweiseitige Kultur-
abkommen zwischen den Mit-
gliedern des Europarates abzu-
schließen, sondern auch gemein-
sam zu handeln, um die euro-
päische Kultur zu wahren und
ihre Entwicklung zu fördern;

IN DEM ENTSCHLUSS, ein
allgemeines europäisches Kul-
turabkommen abzuschließen,
um unter den Staatsangehö-
rigen aller Mitglieder des Eu-
roparates und derjenigen an-
deren europäischen Staaten, die
diesem Abkommen beitreten,
das Studium der Sprachen, der
Geschichte und der Zivilisation
der anderen Vertragsparteien
sowie auch ihrer gemeinsamen
Kultur zu fördern,

SIND WIE FOLGT ÜBER-
EINGEKOMMEN:

A r t i k e l 1

Jede Vertragspartei trifft ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz
und zur Mehrung ihres Bei-
trags zum gemeinsamen kultu-
rellen Erbe Europas.

A r t i k e l 2

Jede Vertragspartei wird, so-
weit wie möglich,

(a) bei ihren Staatsangehörigen
das Studium der Sprachen,
der Geschichte und der
Zivilisation der anderen
Vertragsparteien fördern
und diesen Vertragsparteien
auf ihrem Gebiet Erleichte-
rungen für die Ausgestal-
tung solcher Studien gewäh-
ren;

(b) bestrebt sein, das Studium
ihrer Sprache oder Sprachen,
ihrer Geschichte und ihrer
Zivilisation im Gebiet der
anderen Vertragsparteien zu
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fördern und deren Staats-
angehörigen die Möglichkeit
zu geben, sich solchen Stu-
dien auf ihrem Gebiet zu
widmen.

A r t i k e l 3

Die Vertragsparteien konsul-
tieren sich im Rahmen des Eu-
roparates, um ihr Vorgehen
zur Förderung der im europä-
ischen Interesse liegenden kul-
turellen Maßnahmen aufein-
ander abzustimmen.

A r t i k e l 4

Zwecks Durchführung der
Artikel 2 und 3 erleichtert jede
Vertragspartei soweit wie mög-
lich die Bewegungsfreiheit und
den Austausch von Personen
und Kulturgütern.

A r t i k e l 5

Jede Vertragspartei betrach-
tet die europäischen Kultur-
güter, die sich unter ihrer
Kontrolle befinden, als Bestand-
teil des gemeinsamen europä-
ischen kulturellen Erbes, trifft
die erforderlichen Maßnahmen
zu ihrem Schutz und erleichtert
den Zugang zu ihnen.

A r t i k e l 6

1. Vorschläge zur Anwen-
dung und Fragen der Aus-
legung dieses Abkommens wer-
den auf den Tagungen des
Ausschusses der Kultursachver-
ständigen des Europarates ge-
prüft.

2. Jeder Staat, der nicht
Mitglied des Europarates ist,
aber diesem Abkommen gemäß
Artikel 9 Abs. 4 beigetreten ist,
kann einen oder mehrere Ver-
treter zu den in Absatz 1 vor-
gesehenen Tagungen entsenden.

3. Die auf den in Absatz 1
vorgesehenen Tagungen gefaß-
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ten Beschlüsse werden dem Mi-
nisterkomitee des Europarates
als Empfehlungen vorgelegt, es
sei denn, daß es sich um
Entscheidungen handelt, die
als Verwaltungsangelegenheiten,
welche keine zusätzlichen Aus-
gaben erfordern, in die Zu-
ständigkeit des Ausschusses der
Kultursachverständigen fallen.

4. Der Generalsekretär des
Europarates bringt den Mitglie-
dern des Rates sowie den Re-
gierungen aller Staaten, die die-
sem Abkommen beigetreten
sind, jede darauf bezügliche
Entscheidung, die vom Mini-
sterkomitee oder vom Ausschuß
der Kultursachverständigen ge-
troffen wird, zur Kenntnis.

5. Jede Vertragspartei notifi-
ziert dem Generalsekretär des
Europarates zu gegebener Zeit
jede Maßnahme, die sie auf
Grund der Entscheidungen des
Ministerkomitees oder des Aus-
schusses der Kultursachverstän-
digen zur Durchführung dieses
Abkommens trifft.

6. Sind bestimmte Vorschläge
zur Durchführung dieses Ab-
kommens nur für eine be-
schränkte Anzahl von Vertrags-
parteien von Interesse, so kön-
nen sie gemäß Artikel 7 be-
handelt werden, sofern ihre
Verwirklichung keine Ausgaben
für den Europarat zur Folge
hat.

A r t i k e l 7

Wünschen zwei oder mehr
Vertragsparteien zur Förderung
der Ziele dieses Abkommens am
Sitz des Europarates andere
Tagungen abzuhalten als in Ar-
tikel 6 Abs. 1 vorgesehen, so
gewährt ihnen der General-
sekretär des Europarates jede
erforderliche Verwaltungshilfe.
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A r t i k e l 8

Keine Bestimmung dieses Ab-
kommens darf so ausgelegt wer-
den,

(a) daß sie die Bestimmungen
eines von einer Vertragspar-
tei bereits unterzeichneten
zweiseitigen Kulturabkom-
mens beeinträchtigt oder
den künftigen Abschluß
eines solchen weniger er-
strebenswert macht, oder

(b) daß sie die Pflicht einer Per-
son zur Beachtung der im
Hoheitsgebiet einer Ver-
tragspartei geltenden Rechts-
vorschriften über die Ein-
reise, den Aufenthalt und
die Ausreise von Auslän-
dern berührt.

A r t i k e l 9

1. Dieses Abkommen wird
zur Unterzeichnung durch die
Mitglieder des Europarates auf-
gelegt. Es bedarf der Ratifizie-
rung; die Ratifikationsurkun-
den werden beim Generalsekre-
tär des Europarates hinterlegt.

2. Dieses Abkommen tritt,
sobald drei Unterzeichnerregie-
rungen ihre Ratifikationsurkun-
den hinterlegt haben, für diese
Regierungen in Kraft.

3. Für jede Unterzeichner-
regierung, die dieses Abkom-
men in der Folge ratifiziert,
tritt es mit der Hinterlegung
ihrer Ratifikationsurkunde in
Kraft.

4. Das Ministerkomitee des
Europarates kann durch ein-
stimmigen Beschluß und unter
den ihm zweckmäßig erschei-
nenden Bedingungen jeden eu-
ropäischen Staat, der nicht Mit-
glied des Europarates ist, ein-
laden, diesem Abkommen bei-
zutreten. Jeder Staat, der eine
Einladung erhält, kann dem
Abkommen durch Hinterlegung
seiner Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär des Europarates
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beitreten; der Beitritt wird mit
dem Eingang dieser Urkunde
wirksam.

5. Der Generalsekretär des
Europarates notifiziert allen
Mitgliedern des Rates sowie den
beigetretenen Staaten die Hin-
terlegung aller Ratifikations-
und Beitrittsurkunden.

A r t i k e l 10

Jede Vertragspartei kann die-
jenigen Hoheitsgebiete, auf die
dieses Abkommen Anwendung
finden soll, durch eine an den
Generalsekretär des Europa-
rates zu richtende Erklärung
bestimmen; diese Erklärung
bringt der Generalsekretär allen
anderen Vertragsparteien zur
Kenntnis.

A r t i k e l 11

1. Nach Ablauf von fünf Jah-
ren, von seinem Inkrafttreten
an gerechnet, kann dieses Ab-
kommen jederzeit von jeder
Vertragspartei gekündigt wer-
den. Die Kündigung erfolgt
durch schriftliche Notifizierung
an den Generalsekretär des
Europarates; dieser setzt die
anderen Vertragsparteien davon
in Kenntnis.

2. Die Kündigung wird für
die betreffende Vertragspartei
mit Ablauf von sechs Monaten
nach dem Tag ihres Eingangs
beim Generalsekretär des Eu-
roparates wirksam.

ZU URKUND DESSEN
haben die von ihren Regie-
rungen hierzu gehörig beglau-
bigten Unterzeichneten dieses
Abkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Paris, am
19. Dezember 1954 in eng-
lischer und französischer
Sprache, wobei beide Fassungen
in gleicher Weise maßgebend
sind, in einer Urschrift, die im
Archiv des Europarates hinter-
legt wird. Der Generalsekretär
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übermittelt den unterzeichneten
und den beigetretenen Regie-
rungen beglaubigte Abschriften.

Für die REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS BELGIEN:

P. H. S p a a k

Für die REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS

DÄNEMARK:
H. C. H a n s e n

Für die REGIERUNG
DER FRANZÖSISCHEN

REPUBLIK:

M e n d è s - F r a n c e

Für die REGIERUNG
DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND:

B l ü c h e r

Für die REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS

GRIECHENLAND:

S t e p h a n o p o u l o s

Zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung dieses Vertrages erkläre ich,
daß die Griechische Regierung den
Ausdruck „soweit wie möglich", der
in den Artikeln 2 und 4 des Ab-
kommens enthalten ist, in folgen-
dem Sinne auslegt: „unter Berück-
sichtigung der Rechtsvorschriften
eines jeden Landes und soweit es
ihre inneren Verhältnisse gestatten".

Für die REGIERUNG
DER REPUBLIK ISLAND:

Kristinn G u d m u n d s s o n

Für die
REGIERUNG VON IRLAND:

Liam C o s g r a v e

Für die REGIERUNG
DER REPUBLIK ITALIEN:

G. M a r t i n o

Für die REGIERUNG
DES GROSSHERZOGTUMS

LUXEMBURG:

Jos. B e c h

Für die REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS DER

NIEDERLANDE:

J. W. B e y e n
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Für die REGIERUNG DES
KÖNIGREICHS NORWEGEN:

Halvard L a n g e

Für die REGIERUNG
DES SAARGEBIETES:

(gemäß Entschließung [54] 18
des Ministerkomitees)

S t e p h a n o p o u l o s

Für die REGIERUNG
DES KÖNIGREICHS

SCHWEDEN:
K. I. W e s t m a n

Für die REGIERUNG
DER TÜRKISCHEN REPUBLIK:

F. K ö p r ü l ü

Für die REGIERUNG DES
VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

VON GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND:

Anthony E d e n

für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der
in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Unterricht und vom Bundesminister für
die Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 13. Feber 1958.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:

Raab

Der Bundesminister für Unterricht:

Drimmel

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Figl

Das vorliegende Abkommen ist gemäß seinem Art. 9 Z. 3 am 4. März 1958 für Österreich
in Kraft getreten.

Raab



888 22. Stück — Ausgegeben am 17. April 1958 — Nr. 81

81.

Nachdem das auf der 40. Internationalen Arbeitskonferenz in Genf am 25. Juni 1957 an-
genommene Übereinkommen (Nr. 105) über die Abschaffung der Zwangsarbeit, welches also lautet:

(Übersetzung.)

ÜBEREINKOMMEN
(NR. 105) ÜBER

DIE ABSCHAFFUNG
DER ZWANGSARBEIT

Die Allgemeine Konferenz
der Internationalen Arbeits-
organisation,

die vom Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeits-
amtes nach Genf einberufen
wurde und am 5. Juni 1957
zu ihrer vierzigsten Tagung
zusammengetreten ist,

hat die Frage der Zwangs-
arbeit geprüft, die den vier-
ten Gegenstand ihrer Tages-
ordnung bildet,

hat die Bestimmungen des
Übereinkommens über
Zwangsarbeit, 1930, zur
Kenntnis genommen,

hat zur Kenntnis genommen,
daß das Übereinkommen
über die Sklaverei, 1926,
bestimmt, daß zweckmäßige
Maßnahmen ergriffen wer-
den sollen, um zu verhüten,
daß die Pflicht- oder
Zwangsarbeit der Sklaverei
ähnliche Zustände herbei-
führt, und daß das Zusätz-
liche Übereinkommen über
die Abschaffung der Sklave-
rei, des Sklavenhandels und
sklavereiähnlicher Einrich-
tungen und Gepflogenhei-
ten, 1956, die völlige Ab-
schaffung der Schuldknecht-
schaft und der Leibeigen-
schaft vorsieht,

hat zur Kenntnis genommen,
daß das Übereinkommen
über den Lohnschutz, 1949,
bestimmt, daß der Lohn in
regelmäßigen Zeitabschnit-
ten bezahlt werden muß,
und Lohnzahlungsmethoden
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untersagt, die dem Arbeit-
nehmer in Wirklichkeit die
Möglichkeit nehmen, sein
Arbeitsverhältnis zu been-
den,

hat beschlossen, verschiedene
weitere Anträge anzuneh-
men betreffend die Ab-
schaffung gewisser Formen
der Zwangs- oder Pflicht-
arbeit, durch die eine Ver-
letzung der Menschenrechte
gegeben ist, auf die in der
Charta der Vereinten Na-
tionen hingewiesen wird
und die in der Allgemeinen
Erklärung der Menschen-
rechte verkündet werden,
und

dabei bestimmt, daß diese
Anträge die Form eines in-
ternationalen Übereinkom-
mens erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt heute,
am 25. Juni 1957, das folgende
Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über die Ab-
schaffung der Zwangsarbeit,
1957, bezeichnet wird.

Artikel 1

Jedes Mitglied der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation,
das dieses Übereinkommen rati-
fiziert, verpflichtet sich, die
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu
beseitigen und in keiner Form
zu verwenden

a) als Mittel politischen
Zwanges oder politischer
Erziehung oder als Strafe
gegenüber Personen, die
gewisse politische Ansich-
ten haben oder äußern
oder die ihre ideologische
Gegnerschaft gegen die be-
stehende politische, soziale
oder wirtschaftliche Ord-
nung bekunden;

b) als Methode der Rekru-
tierung und Verwendung
von Arbeitskräften für
Zwecke der wirtschaft-
lichen Entwicklung;

c) als Maßnahme der Ar-
beitsdisziplin;
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d) als Strafe für die Teil-
nahme an Streiks;

e) als Maßnahme rassischer,
sozialer, nationaler oder
religiöser Diskriminie-
rung.

Artikel 2

Jedes Mitglied der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation, das
dieses Übereinkommen ratifi-
ziert, verpflichtet sich, wirksame
Maßnahmen zur sofortigen und
vollständigen Abschaffung der
in Artikel 1 dieses Übereinkom-
mens bezeichneten Zwangs-
oder Pflichtarbeit zu ergreifen.

Artikel 3

Die förmlichen Ratifikationen
dieses Übereinkommens sind
dem Generaldirektor des Inter-
nationalen Arbeitsamtes zur
Eintragung mitzuteilen.

Artikel 4

1. Dieses Übereinkommen
bindet nur diejenigen Mitglie-
der der Internationalen Arbeits-
organisation, deren Ratifikation
durch den Generaldirektor ein-
getragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Mo-
nate, nachdem die Ratifikatio-
nen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen
worden sind.

3. In der Folge tritt dieses
Übereinkommen für jedes Mit-
glied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation
in Kraft.

Artikel 5

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann es nach Ablauf von zehn
Jahren, gerechnet von dem Tag,
an dem es zum erstenmal in
Kraft getreten ist, durch An-
zeige an den Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsam-
tes kündigen. Die Kündigung
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wird von diesem eingetragen.
Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr
nach der Eintragung ein.

2. jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat
und innerhalb eines Jahres nach
Ablauf des im vorigen Absatz
genannten Zeitraumes von zehn
Jahren von dem in diesem Ar-
tikel vorgesehenen Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht,
bleibt für einen weiteren Zeit-
raum von zehn Jahren gebun-
den. In der Folge kann es dieses
Übereinkommen jeweils nach
Ablauf eines Zeitraumes von
zehn Jahren nach Maßgabe die-
ses Artikels kündigen.

Artikel 6

1. Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
gibt allen Mitgliedern der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
Kenntnis von der Eintragung
aller Ratifikationen und Kün-
digungen, die ihm von den Mit-
gliedern der Organisation mit-
geteilt werden.

2. Der Generaldirektor wird
die Mitglieder der Organisation,
wenn er ihnen von der Eintra-
gung der zweiten Ratifikation,
die ihm mitgeteilt wird, Kennt-
nis gibt, auf den Zeitpunkt auf-
merksam machen, in dem dieses
Übereinkommen in Kraft tritt.

Artikel 7

Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
übermittelt dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen
zwecks Eintragung nach Ar-
tikel 102 der Charta der Ver-
einten Nationen vollständige
Auskünfte über alle von ihm
nach Maßgabe der vorausgehen-
den Artikel eingetragenen Rati-
fikationen und Kündigungen.

Artikel 8

Der Verwaltungsrat des In-
ternationalen Arbeitsamtes hat,
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sooft er es für nötig erachtet,
der Allgemeinen Konferenz
einen Bericht über die Durch-
führung dieses Übereinkom-
mens zu erstatten und zu prü-
fen, ob die Frage seiner gänz-
lichen oder teilweisen Abände-
rung auf die Tagesordnung der
Konferenz gesetzt werden soll.

Artikel 9

1. Nimmt die Konferenz ein
neues Übereinkommen an, wel-
ches das vorliegende Überein-
kommen ganz oder teilweise ab-
ändert, und sieht das neue
Übereinkommen nichts anderes
vor, so gelten folgende Bestim-
mungen:

a) Die Ratifikation des neu-
gefaßten Übereinkom-
mens durch ein Mitglied
schließt ohne weiteres die
sofortige Kündigung des
vorliegenden Überein-
kommens in sich ohne
Rücksicht auf Artikel 5,
vorausgesetzt, daß das
neugefaßte Übereinkom-
men in Kraft getreten ist.

b) Vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des neugefaß-
ten Übereinkommens an
kann das vorliegende
Übereinkommen von den
Mitgliedern nicht mehr
ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorlie-
gende Übereinkommen nach
Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die
dieses, aber nicht das neugefaßte
Übereinkommen ratifiziert ha-
ben.

Artikel 10

Der französische und der eng-
lische Wortlaut dieses Überein-
kommens sind in gleicher Weise
maßgebend.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewis-
senhafte Erfüllung der in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
fertigt, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für soziale Verwaltung und vom Bundesminister
für die Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 13. Feber 1958.

Der Bundespräsident:

Schärf

Der Bundeskanzler:

Raab

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:

Proksch

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Figl

Das vorliegende Übereinkommen wird gemäß seinem Art. 4 Z. 3 am 5. März 1959 für Öster-
reich in Kraft treten.

Raab
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